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Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum PrR-G, zum ORF-G, zum AMD-G 

und zum KommAutria-G 

 

Medienvielfalt 

Regelungsbedarf ergibt sich nach Einschätzung der Bundeswettbewerbsbehörde im 

Bereich der Regelungen zum Schutz der Meinungs- und Medienvielfalt. Medien- 

und Meinungsvielfalt sind wesentlicher Bestandteil der demokratischen Grundord-

nung. Aktuell findet am Markt ein Zusammenwachsen der Medien (Print, TV, Online) 

statt. Die geltenden Regeln für die Zusammenschlusskontrolle zum Schutz der 

Medienvielfalt erlauben aus verschiedenen Gründen keine effektive Kontrolle. 

Es wäre zweckmäßig, wenn der Gesetzgeber klare Kriterien (zB für Meinungs-

macht/diagonale sowie cross-mediale Konzentration) definiert, die den Schutzweck 

Meinungs- und Medienvielfalt sicherstellen können, und wenn der Gesetzgeber 

zugleich auch durch effiziente Verfahren sicherstellt, dass solche Konstellationen 

verhindert oder (im Bedarfsfall) auch nach Entstehen untersagt oder mit Auflagen 

versehen werden können.  
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Allgemeines: 

Die Novelle enthält aus wettbewerbsrechtlicher Sicht einige Regelungen, mit denen - 

auch ökonomisch relevante - Rahmenbedingungen für private Rundfunkveranstalter 

verbessert werden. Im Hinblick auf die aktuellen Marktverhältnisse und die nach wie 

vor bestehende Schieflage in der Ausstattung des ORF und seiner privaten 

Konkurrenz scheinen aber noch weitergehende Maßnahmen geboten, damit pri-

vater Rundfunk in Zukunft auch wirtschaftlich erfolgreicher in Österreich tätig sein 

kann. Die Bundeswettbewerbsbehörde unterstützt daher ausdrücklich die ihr 

bekannte Stellungnahme des Verbands österreichischer Privatsender. 

 

Reminder-Verbot 

Die Erleichterungen im Zusammenhang mit dem Reminder-Verbot in § 17 Absatz 1 

Z 2 ORF-G werfen in der Fassung des Entwurfs Fragen der Kontrollierbarkeit auf. 

Zum Verständnis des Regelungssachverhalts wäre es zweckmäßig zu wissen, mit 

welcher Häufigkeit solche Sponsorenhinweise auftreten und welche wirtschaftliche 

Bedeutung sie für den Verwender (Produzent der übertragenen Sendung) haben. 

Auch eine allfällige ständige Geschäftsbeziehung des ORF zum Verwender ist rele-

vant, da hier Gegengeschäfte denkbar sind, die wohl auch unter dem Begriff der Ge-

genleistung zu subsumieren wären. 

Sofern solche Sponsorenhinweise wirtschaftlich nicht unbedeutend sind, wäre es 

wünschenswert - auch im Hinblick auf eine effiziente und transparente Finanzge-

barung des ORF - diesen einen wirtschaftlichen Wert zuordnen zu können. Es wäre 

daher zweckmäßig, wenn der ORF verpflichtet würde, nachweislich mit Vertrags-

partnern, die vom ORF übertragene Sendungen produzieren, das Thema Sponso-

renhinweise explizit vertraglich zu regeln und bei Überschreiten von Spürbar-

keitsschwellen auch Entgeltkriterien oder einen Pauschalwert für die Abgeltung 

festzulegen. Auch eine Verpflichtung zur Einrechnung der Werbedauer in die ge-

setzlich zulässigen Werbezeiten sollte sichergestellt werden. 

 

Erweiterung ORF-Kompetenzen 

Der ORF hat in der Vergangenheit zahlreiche Wünsche (neuer Bundeslandsen-

der, Einschränkung der Auftragsvorprüfung, Aufhebung des Cross-Promotion-

Verbotes für ORF III) an den Gesetzgeber in der Öffentlichkeit thematisiert. Diese 

finden sich in der vorliegenden Novelle nicht wieder. Es ist aus der Perspektive Au-
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ßenstehender schwer einschätzbar, ob die ORF-Wünsche über Initiativanträge nicht 

doch noch Eingang in die Gesetzgebung finden werden.  

Es wird daher im Kontext daran erinnert, dass die gewünschten Änderungen im Be-

reich des Verfahrens der Auftragsvorprüfung, der Definition des öffentlichen Auftrags 

des ORF sowie auch bei den Verboten für bestimmte kommerzielle Online-

Aktivitäten des ORF (§ 4f Abs 2 ORF-G) die Zusagen Österreichs im ORF-

Beihilfenverfahren betreffen (EK, E 2/2008, (K2009)8113, Rz 178 ff zu den zweck-

dienlichen Maßnahmen). Solche Änderungen werfen daher immer auch unmit-

telbar die Frage eines allfälligen Verstoßes gegen EU-Beihilfenrecht auf.  

 

Kommerzielle Tätigkeiten im Zusammenhang mit ORF-Ressourcen 

In der Praxis stellt sich aktuell auch die Frage, wie kommerzielle Tätigkeiten des 

ORF oder Dritter zu bewerten sind, wenn sich diese auf TV-/Radio- oder Online-

beiträge beziehen, die der ORF im Rahmen des öffentlichen Auftrags finanziert 

und produziert hat (Archivmaterial, Filme, Onlinebeiträge uä). Eine solche kom-

merzielle Nutzung kann ebenfalls Konflikte mit dem EU-Beihilfenrecht aufwerfen, 

da eine kommerzielle Vermarktung solcher ORF-Inhalte (im Ganzen oder in Teilen 

bzw über alle Plattformen) jedenfalls eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten jener 

privaten Mitbewerber verursacht, die im Rahmen ihrer kommerziellen Vermarktungs-

aktivitäten nicht auf öffentliche Ressourcen zurückgreifen können. Im Hinblick auf 

aktuelle Anlassfälle wäre eine gesetzliche Regelung wünschenswert.  

Eine solche Regelung sollte klarstellen, welche Abgeltung bei kommerzieller Nutzung 

öffentlich-rechtlicher ORF-Inhalte zu leisten ist und wie gleiche Chancen aller Markt-

teilnehmer sicherzustellen sind (Ausschreibung oder gleicher Zugang). In jedem Fall 

wäre es zweckmäßig - schon um Wertungswidersprüche in der Rechtsordnung zu 

vermeiden - wenn im Kontext einer kommerziellen Nutzung von öffentlich-rechtlich 

finanzierten ORF-Inhalten ein Umgehungsverbot erlassen wird, das sich gegen die 

Herbeiführung von faktisch vergleichbaren Situationen richtet, die nach dem ORF-G 

verboten oder aufgrund einer Regulierungsentscheidung der KommAustria untersagt 

wären. Dieses Umgehungsverbot müsste sich an alle richten, die ORF-Inhalte kom-

merziell nutzen - also sowohl an den ORF bei der Wahrnehmung sonstiger Tätigkei-

ten nach den §§ 8ff ORF-G als auch an Dritte. 
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